
Bestattung in MainzBestattung in Mainz
Unsere Beisetzungsmöglichkeiten auf einen BlickUnsere Beisetzungsmöglichkeiten auf einen Blick

Anonyme BeisetzungenAnonyme Beisetzungen
Anonyme Beisetzungen finden auf einer offenen Rasenfläche 
statt. Die Grabstätte ist nicht gekennzeichnet. Es gibt auch 
keinerlei Gedenkzeichen, wie etwa einen Grabstein oder 
ein Gemeinschaftsdenkmal. Den Wunsch, zu gehen ohne  
Spuren zu hinterlassen - in Mainz wird er erfüllt.

Als Urnenreihengrabstätte
• Nutzung: Einzelgrab
• Erwerb: Nur im Todesfall
• Vergabe: 20 Jahre; einmalig
• Lage: Wird zugeteilt; keine Wahloption
• Nutzungsgebühr: 567 € (28,35 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 274 €

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Um dem Wunsch der Verstorbenen nach  
Anonymität tatsächlich gerecht werden zu kön-
nen, nennen wir die Friedhöfe, auf denen diese 
Bestattungsart möglich ist, nicht. Sollten Sie sich 
dafür interessieren, wenden Sie sich bitte direkt 
an uns

BaumgräberBaumgräber
Sternenförmig um einen Baumstamm herum angelegt, bietet 
diese Beisetzungsform eine besondere Nähe zur Natur. Die 
Bäume sind durchnummeriert, die einzelnen Grabstätten un-
auffällig gekennzeichnet, erfasst und damit jederzeit zuzuord-
nen. An einem Gemeinschaftsdenkmal können Namenstafeln 
als Zeichen der Erinnerung angebracht werden.

Als Urnenreihengrabstätte
• Nutzung: Einzelgrab
• Erwerb: Nur im Todesfall
• Vergabe: 20 Jahre; einmalig
• Lage: Wird zugeteilt; keine Wahloption
• Nutzungsgebühr: 1141 € (57,05 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 274 €

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Gonsenheim, Mombach, Weisenau

Als Urnenwahlgrabstätte
• Nutzung: Für bis zu zwei Beisetzungen
• Erwerb: Zur Vorsorge möglich
• Vergabe: 30 Jahre; Verlängerung möglich
• Lage: Frei wählbar
• Nutzungsgebühr: 2287 € (76,23 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 274 € / Urne

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Bretzenheim, Ebersheim, Finthen, Gonsenheim, 
Hauptfriedhof, Hechtsheim, Mombach, Weisenau



GemeinschaftsgrabstätteGemeinschaftsgrabstätte
Ein zusammenhängendes Feld, von uns bepflanzt und  
gepflegt, ohne individuelle Grabeinfassungen. Auch der  
Gedenkstein wird gemeinsam genutzt. Die Lage jeder einzel-
nen Ruhestätte wird selbstverständlich von uns gekennzeich-
net, erfasst und ist damit jederzeit zuzuordnen.

Als Erdwahlgrabstätte
• Nutzung: Für bis zu zwei Beisetzungen
• Erwerb: Zur Vorsorge möglich
• Vergabe: 30 Jahre; Verlängerung möglich
• Lage: Frei wählbar
• Nutzungsgebühr: 2928 € (97,60 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 1617 € / Sarg bzw.  

274 € / Urne

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Mombach

Als Urnenreihengrabstätte
• Nutzung:  Einzelgrab
• Erwerb:  Nur im Todesfall
• Vergabe: 20 Jahre; einmalig
• Lage:  Wird zugeteilt; keine Wahloption
• Nutzungsgebühr: 844 € (42,20 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 274 €

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Bretzenheim, Ebersheim, Finthen, Hechtsheim, 
Laubenheim, Mainz-West, Mombach, Weisenau

... als Urnenwahlgrabstätte
• Nutzung: Für bis zu zwei Beisetzungen
• Erwerb: Zur Vorsorge möglich
• Vergabe: 30 Jahre; Verlängerung möglich
• Lage: Frei wählbar
• Nutzungsgebühr: 1908 € (63,60 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 274 € / Urne

Gibt auf den Friedhöfen in:
Ebersheim, Gonsenheim, Hauptfriedhof, 
Laubenheim, Mombach

KindergräberKindergräber
Für Eltern dürfte es kaum etwas Schlimmeres geben, als das 
eigene Kind zu verlieren. Insbesondere, wenn es noch nicht 
einmal zur Schule gehen durfte. Ein kleiner Trost kann da der 
Gedanke sein, dass es seine letzte Ruhe nicht alleine findet. 
Ein Grabfeld nur für Kinder, als eine Art Treffpunkt auf dem 
Weg zum Spielplatz im Paradies.

Als Erdreihengrabstätte
• Nutzung: Einzelgrab
• Erwerb: Nur im Todesfall
• Vergabe: 15 Jahre; Verlängerung uU möglich
• Lage: Wird zugeteilt; keine Wahloption
• Nutzungsgebühr: 468 € (31,24 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 197 €

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Bretzenheim, Drais, Ebersheim, Finthen,  
Gonsenheim, Hechtsheim, Hauptfriedhof,  
Laubenheim, Mainz-West, Marienborn,  
Mombach, Weisenau

Als Rasengrabstätte (Erd / Urne)
• Nutzung: Einzelgrab
• Erwerb: Nur im Todesfall
• Vergabe: 15 Jahre; Verlängerung uU möglich
• Lage: Wird zugeteilt; keine Wahloption
• Nutzungsgebühr: 579 € (38,60 € / Jahr (Erd));  

425 € (28,33 € / Jahr (Urne))
• Beisetzungsgebühr: 197 € (Erd); 241 € (Urne)

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Hauptfriedhof, Mombach



Die eigentliche Grabfläche wird von unseren Gärtnern  
gepflegt und kann deshalb nicht weiter bepflanzt werden. 
Auch eine Grabeinfassung ist nicht möglich. Dafür können 
am Kopf- oder Fußende Blumen, Kränze und sonstige Beiga-
ben abgelegt werden. Zudem kann man einen Gedenkstein 
anfertigen und aufstellen lassen.

Als Urnenreihengrabstätte
• Nutzung: Einzelgrab
• Erwerb: Nur im Todesfall
• Vergabe: 20 Jahre; einmalig
• Lage: Wird zugeteilt; keine Wahloption
• Nutzungsgebühr: 844 € (42,20 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 274 € 

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Bretzenheim, Ebersheim, Finthen,  
Hechtsheim, Laubenheim, Mainz-West,  
Mombach, Weisenau

Als Urnenwahlgrabstätte
• Nutzung: Für bis zu zwei Beisetzungen
• Erwerb: Zur Vorsorge möglich
• Vergabe: 30 Jahre; Verlängerung möglich
• Lage: Frei wählbar
• Nutzungsgebühr: 1908 € (63,60 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 274 € / Urne

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Bretzenheim, Ebersheim, Finthen,  
Hechtsheim, Hauptfriedhof,  
Laubenheim, Mainz-West,  
Mombach, Weisenau

RasengräberRasengräber

Als Erdreihengrabstätte
• Nutzung: Einzelgrab
• Erwerb: Nur im Todesfall
• Vergabe: 20 Jahre; einmalig
• Lage: Wird zugeteilt; keine Wahloption
• Nutzungsgebühr: 1218 € (60,90 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 1110 € 

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Mombach

Als Erdwahlgrabstätte
• Nutzung: Für bis zu sechs Beisetzungen 

(maximal zwei Särge)
• Erwerb: Zur Vorsorge möglich
• Vergabe: 30 Jahre; Verlängerung möglich
• Lage: Frei wählbar
• Nutzungsgebühr: 2928 € (97,60 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 1617 € / Sarg bzw.  

274 € / Urne

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Bretzenheim, Mombach, Weisnau

KolumbarienKolumbarien
Das Besondere an dieser Begräbnisart ist, dass sich die  
Ruhestätte über der Erde befindet. Es handelt sich um eine 
Art Grabkammersystem, in Form von Wänden oder einzelnen 
Säulen, auch Stelen genannt. Kolumbarien gibt es in Mainz 
aus Beton oder Edelstahl. Auch deshalb benötigen sie nur 
wenig bis gar keine Pflege.

Als Urnenwahlgrabstätte
• Nutzung: Für bis zu zwei Beisetzungen
• Erwerb: Zur Vorsorge möglich
• Vergabe: 30 Jahre; Verlängerung möglich
• Lage: Frei wählbar
• Nutzungsgebühr: 2071 € (69,03 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 206 € / Urne

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Bretzenheim, Drais, Ebersheim, Finthen,  
Gonsenheim, Hechtsheim, Hauptfriedhof,  
Laubenheim, Mainz-West, Marienborn,  
Mombach, Weisenau



WaldgräberWaldgräber
Die Ruhestätten sind unter Bäumen angelegt. Es gibt keiner-
lei Wegeführung und auch keine Denkmäler. Lediglich ein 
Namensschild kann an dem Baum, unter dem sich das Grab 
befindet, angebracht werden. Eine Gedenkplatz für Trauer-
feiern unter freiem Himmel und das Gebot, nur biologisch ab-
baubare Urnen nutzen zu können, runden das Ganze ab.

Als Urnenwahlgrabstätte
• Nutzung: Für eine Beisetzung
• Erwerb: Zur Vorsorge möglich
• Vergabe: 40 Jahre; Verlängerung möglich
• Lage: Frei wählbar
• Nutzungsgebühr: 1298 € (32,44 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 274 €

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Mombach

Als Urnenwahlgrabstätte („Familienbaum“)
• Nutzung: Für bis zu zwölf Beisetzungen
• Erwerb: Zur Vorsorge möglich
• Vergabe: 40 Jahre; Verlängerung möglich
• Lage: Frei wählbar
• Nutzungsgebühr: 5858 € (146,44 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 274 € / Urne

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Mombach

SonderformenSonderformen

Islamische BestattungIslamische Bestattung
Die islamische Bestattungskultur in Mainz kann auf eine jahr-
zehntelange Tradition zurückblicken. Gemeinsam mit den 
muslimischen Gemeinden ist dabei eine Geschichte entstan-
den, die geprägt ist von gegenseitigem Respekt und Vertrau-
en und in deren Verlauf nicht nur Beisetzung und Abschied-
nahme nach islamischen Normen verwirklicht werden konnte.

Beisetzung im Wahlgrab
• Ruhezeit: 30 Jahre; Verlängerung möglich
• Lage: Frei wählbar
• Gebühren: 4048 €; inkl. Öffnen und Schlie-

ßen der Grabstätte, Beisetzen, Nutzung der 
Gasilhane zur rituellen Totenwaschung,  
Bestattungsgenehmigung

Gibt es auf den Friedhöfen in:
• Mombach

Beisetzung im Reihengrab
• Ruhezeit: 20 Jahre; nicht verlängerbar
• Lage: Wird zugeteilt
• Gebühren: 2180 €; inkl. Öffnen und Schlie-

ßen der Grabstätte, Beisetzen, Nutzung der 
Gasilhane zur rituellen Totenwaschung,  
Bestattungsgenehmigung

Gibt es auf den Friedhöfen in:
• Mombach



Memoriam GartenMemoriam Garten
Auf rund 2000 Quadratmetern Fläche werden auf dem  
Waldfriedhof in Mombach mehrere Grabarten ange-
boten, die eines gemeinsam haben: Die Grabpflege ist  
inklusive. Verantwortlich sind die Mainzer Friedhofgärt-
ner. Grabvergabe und Beisetzungstermin werden von uns  
organisiert. Wir erhalten auch die Nutzungsgebühr. 
Den Pflegevertrag schließen Sie mit den Friedhofsgärt-
nern ab, an die auch alle weiteren Einnahmen fließen.  
Ein Graberwerb ohne Pflegevertrag ist nicht möglich.

Grundlegendes: Erd- oder UrnengrabGrundlegendes: Erd- oder Urnengrab

ErdgräberErdgräber

Als traditionelle Bestattungsform wurde das Erdgrab lange Zeit weitaus stärker nachgefragt, als das 
Urnengrab. Mitte der 1990er Jahre allerdings begann sich dieses Verhältnis zu verschieben. Mittler-
weile liegt die Zahl der Urnen- deutlich über der der Erdbeisetzungen. Die Gründe dafür sind viel-
schichtig. Finanzielle Aspekte spielen dabei genauso eine Rolle, wie zeitliche. Und auch das langsame  
„Verschwinden“ der Großfamilie hat daran einen Anteil .

Als Reihengrabstätte
• Nutzung: Einzelgrab
• Erwerb: Nur im Todesfall
• Vergabe: 20 Jahre; einmalig; uU wandelbar
• Lage: Wird zugeteilt; keine Wahloption
• Nutzungsgebühr: 1021 € (51,05 € / Jahr)

Beisetzungsgebühr: 1110 € 

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Bretzenheim, Drais, Ebersheim, Finthen,  
Gonsenheim, Hechtsheim, Hauptfriedhof,  
Laubenheim, Mainz-West, Marienborn,  
Mombach, Weisenau

Als Wahlgrabstätte (2 Beisetzungen)
• Nutzung: Für bis zu zwei Beisetzungen
• Erwerb: Zur Vorsorge möglich
• Vergabe: 30 Jahre; Verlängerung möglich
• Lage: Frei wählbar
• Nutzungsgebühr: 2433 € (81,10 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 1617 € / Sarg bzw.  

274 € / Urne 

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Bretzenheim, Drais, Ebersheim, Finthen,  
Gonsenheim, Hechtsheim, Hauptfriedhof,  
Laubenheim, Mainz-West, Marienborn,  
Mombach, Weisenau

Als Wahlgrabstätte (6 Beisetzungen)
• Nutzung: Für bis zu sechs Beisetzungen  

(maximal 2 Särge)
• Erwerb: Zur Vorsorge möglich
• Vergabe: 30 Jahre; Verlängerung möglich
• Lage: Frei wählbar
• Nutzungsgebühr: 2884 € (96,13 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 1617 € / Sarg bzw.  

274 € / Urne 

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Bretzenheim, Drais, Ebersheim, Finthen,  
Gonsenheim, Hechtsheim, Hauptfriedhof,  
Laubenheim, Mainz-West, Marienborn,  
Mombach, Weisenau



UrnengräberUrnengräber
Als Reihengrabstätte
• Nutzung: Einzelgrab
• Erwerb: Nur im Todesfall
• Vergabe: 20 Jahre; einmalig
• Lage: Wird zugeteilt; keine Wahloption
• Nutzungsgebühr: 580 € (29,00 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 274 € 

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Bretzenheim, Drais, Ebersheim, Finthen,  
Gonsenheim, Hechtsheim, Hauptfriedhof,  
Laubenheim, Mainz-West, Marienborn,  
Mombach, Weisenau

Als Wahlgrabstätte (2 Beisetzungen)
• Nutzung: Für bis zu zwei Beisetzungen
• Erwerb: Zur Vorsorge möglich
• Vergabe: 30 Jahre; Verlängerung möglich
• Lage: Frei wählbar
• Nutzungsgebühr: 1672 € (55,73 € / Jahr)
• Beisetzungsgebühr: 274 € / Urne 

Gibt es auf den Friedhöfen in:
Bretzenheim, Drais, Ebersheim, Finthen,  
Gonsenheim, Hechtsheim, Hauptfriedhof,  
Laubenheim, Mainz-West, Marienborn,  
Mombach, Weisenau


